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1 Allgemeines  

1.1 TRANSWAGGON bietet Privatgüterwagen für die Durchführung nationaler und 
internationaler Transporte an.   

1.2 Abschluss, Inhalt und Erfüllung der Verträge sowie eine evtl. unabgestimmte 
Verwendung unterliegen ausschließlich den nachfolgenden Allgemeinen 
Bedingungen für den Einsatz von Privatgüterwagen der TRANSWAGGON. 
Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Geltung, auch wenn 
TRANSWAGGON ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.  

1.3 Der Kunde setzt die Wagen im nationalen oder internationalen Eisenbahntransport 
ein oder beauftragt TRANSWAGGON mit der Durchführung des Transportes. Er 
hat Kenntnis von den Vorschriften und Bedingungen (AGB) der jeweiligen 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die bei der Verwendung der Wagen 
eingesetzt werden.    

Die Vorschriften und Bedingungen der EVU, die während der Durchführung des 
Vertrages durch den Kunden oder im Auftrag des Kunden in Anspruch genommen 
werden, sind insoweit Bestandteil des Vertrages.   

1.4 Von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Vereinbarungen 
bedürfen der Schriftform.   

2 Angebot  

2.1 Schriftliche Angebote von TRANSWAGGON können nur während einer Frist von 
30 Tagen, die mit dem Tage der Versendung des Angebotes beginnt, 
angenommen werden. Die schriftliche Annahme des Angebotes muss 
TRANSWAGGON innerhalb dieser Frist zugegangen sein. Konkludentes Handeln 
wird der schriftlichen Annahme gleichgestellt.  

2.2 Angebote und Vereinbarungen, auch pauschalierte, beruhen auf den zum Zeitpunkt 
der Angebotsabgabe für TRANSWAGGON gültigen Preisen, Beförderungs-
bedingungen, betrieblichen Voraussetzungen und Wechselkursen der beteiligten 
EVU sowie auf der Voraussetzung, dass die Routen, die der Kalkulation zu Grunde 
liegen, dem Verkehr offen stehen. Bei einer Änderung dieser Kalkulations-
grundlagen ist TRANSWAGGON berechtigt, Angebote und Vereinbarungen durch 
Erklärung gegenüber dem Kunden den neuen Verhältnissen anzupassen. 
Mehrkosten, die durch Benutzung abweichender Transportrouten, entweder 
aufgrund einer Vorschrift oder einer nachträglichen Anweisung des Kunden 
entstehen, hat der Kunde zu tragen.  

2.3 Angebote von TRANSWAGGON umfassen nur die ausdrücklich bezeichneten 
Leistungen. Zusätzliche oder von dem Angebot abweichende Leistungen oder 
Nebenkosten werden gesondert berechnet.    
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3 Leistungen  

3.1 TRANSWAGGON verwendet ihre Wagen zur Durchführung von Transporten für 
den Kunden oder stellt dem Kunden ihre Wagen wahlweise für eine bestimmte 
Zeitdauer oder für eine bestimmte Beförderungsstrecke zur Verwendung bereit.   

3.2 Verwendet TRANSWAGGON ihre Wagen zur Durchführung von einem Transport 
für ihren Kunden, so berechnet sie dem Kunden einen Übernahmesatz. Der 
Übernahmesatz enthält nur die im Angebot bezeichneten Leistungen.  

3.3 Stellt TRANSWAGGON dem Kunden einen Wagen für eine bestimmte Zeitdauer 
oder eine bestimmte Beförderungsstrecke zur Verfügung, berechnet sie dem 
Kunden eine Wagen-Verwendungspauschale. Diese Pauschale stellt das Entgelt 
für die Verwendung des Wagens vom Tage der Übergabe durch das EVU an den 
Kunden bis zum Tage der Rückgabe an das EVU dar. Alle Rechte und Pflichten 
aus Frachtverträgen mit den beteiligten EVU nimmt der Kunde wahr bzw. treffen 
ausschließlich den Kunden.   

3.4 Ohne ausdrückliche Vereinbarung sind weder in Wagen-Verwendungspauschalen, 
noch in Übernahmesätzen irgendwelche anderen Kosten, wie Zölle, Steuern, Ein- 
und Ausfuhrausgaben, Verzollungsspesen, Wiegekosten, Standgelder, 
Gleisanschlussgebühren, Krangebühren, Umladegebühren, Gebühren für 
Lademaßüberschreitung, Schwerlastzuschläge und sonstige, infolge besonderer 
Umstände entstehende unvorhersehbare Kosten, eingeschlossen.   

4 Rahmenbedingung der Verwendung   

4.1 Der Kunde kann den Wagen im europäischen Bahnnetz, soweit technisch möglich 
und zugelassen, auf den vereinbarten Relationen freizügig einsetzen; 
vorausgesetzt das verwendende EVU ist dem Allgemeinen Verwendungsvertrag 
(AVV) beigetreten und wird in der Liste der Vertragsparteien des AVV geführt. Ein 
anderweitiger Einsatz ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von 
TRANSWAGGON möglich.   

Eine Untervermietung an Dritte ist nur mit Zustimmung der TRANSWAGGON 
möglich.    

Die Versendung in Krisengebiete ist mit TRANSWAGGON abzustimmen.  

4.2 Sollte der Kunde die Verwendung zur Beförderung der Wagen durch ein EVU 
durchführen lassen, dass kein Vollmitglied der UIC ist, dürfen TRANSWAGGON 
hieraus keine Nachteile entstehen. Der Kunde hat TRANSWAGGON stets so zu 
stellen, als ob die Beförderung durch ein EVU erfolgt wäre, das Vollmitglied der UIC 
ist.     

4.3 Sollte der Kunde die Verwendung zur Beförderung der Wagen durch ein EVU 
durchführen lassen, das dem AVV nicht beigetreten ist, dürfen TRANSWAGGON 
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hieraus keine Nachteile entstehen. Der Kunde hat TRANSWAGGON stets so zu 
stellen, als ob die Beförderung durch ein EVU erfolgt wäre, das dem AVV 
beigetreten ist.  

4.4  Soweit die Wagen bei einer UIC-Bahn eingestellt sind, übernimmt der Kunde die 
von TRANSWAGGON aufgrund von Ziffer 3.6.2 der AEB (Allgemeine einheitliche 
Bedingungen für die Inbetriebnahme und Nutzung von P-Wagen, UIC Merkblatt 
433 V vom April 2001) bzw. Ziffer 27.1 des AVV getragene Haftung, sofern ihn ein 
Verschulden trifft.  

4.5 TRANSWAGGON ist dem AVV als Halter (gem. Anlage 2 des AVV) der 
überlassenen Wagen beigetreten. Der AVV regelt hierbei dass Rechtsverhältnis 
zwischen dem  wagenverwendenden Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) und 
dem Halter der verwendeten Wagen. 

      
Der Kunde tritt gegenüber dem verwendenden EVU als Verfügungsberechtigter 
des Halters im Sinne des AVV auf, soweit es die Disposition/Verfügung bei der 
Verwendung des Wagens für Last- und Leerläufe betrifft.  

Der Kunde wird gegenüber dem verwendenden EVU klarstellen, dass in allen 
übrigen Fällen Erklärungen im Zusammenhang mit dem AVV von dem 
verwendenden EVU direkt an TRANSWAGGON als Wagenhalter zu richten sind. 
Der Kunde leitet unabhängig hiervon alle ihm zugehenden Erklärungen und 
Informationen des verwendenden EVU, die den Halter des Wagens betreffen, 
unverzüglich an TRANSWAGGON weiter. Der Kunde stellt in jedem Fall sicher, 
dass TRANSWAGGON eine Information über die tatsächliche Laufleistung des 
Wagens erhält.    

Der Kunde ist in keinem Fall berechtigt, ohne vorherige Zustimmung von 
TRANSWAGGON mit dem verwendenden EVU Abweichungen von den 
Bestimmungen des AVV zu vereinbaren.  

Der Kunde steht gegenüber dem Vermieter für die Einhaltung der Bestimmungen 
des AVV durch das verwendende EVU ein und stellt TRANSWAGGON von 
jeglichen Nachteilen aus der Nichteinhaltung frei. Erforderlichenfalls trifft der 
Kunde mit dem verwendenden EVU ergänzende vertragliche Vereinbarungen, um 
die Einhaltung der Bestimmungen des AVV durch das EVU sicher zu stellen.  

Der Kunde haftet TRANSWAGGON gesamtschuldnerisch mit dem verwendenden 
EVU für Ansprüche des Halters auf Schadenersatz oder sonstige Zahlungen aus 
dem Verwendungsvertragsverhältnis, sofern das verwendende EVU diese 
innerhalb von 12 Monaten seit Fälligkeit  nicht ausgeglichen hat oder sich 
innerhalb von 12 Monaten nicht feststellen lässt, von welchem verwendenden EVU 
ein Schaden an dem Wagen zu verantworten ist.  

TRANSWAGGON kann von dem Kunden jederzeit Auskunft darüber verlangen, 
von welchen EVU der Wagen verwendet worden ist. Er kann die Übergabe des 
Wagens an bestimmte EVU untersagen, gleich ob diese dem AVV beigetreten sind 
oder nicht.     
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5 Bestellung und Bereitstellung  

5.1 Die Wagenbestellung ist an TRANSWAGGON zu richten und gilt erst mit deren 
schriftlicher Bestätigung als angenommen. Die Bestellung muss alle Angaben 
enthalten, die für die Durchführung des Transportes bzw. die Bereitstellung eines 
geeigneten Wagens erforderlich sind.  

5.2 Sollte TRANSWAGGON den Wagen nicht zum vereinbarten Termin bereitstellen 
können, so kann der Kunde seine Bestellung zurücknehmen bzw. eine mit 
TRANSWAGGON abzustimmende Neubestellung vornehmen. Weitergehende 
Rechte, insbesondere auf ein Recht auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen.  

5.3 Wird eine Wagenbestellung vom Kunden widerrufen, so kann TRANSWAGGON 
von ihm Ersatz der entstandenen Kosten sowie die Ausfalltage analog der 
Standgeldregelung verlangen.   

6 Benutzung des Wagens durch den Kunden  

6.1 Stellt TRANSWAGGON dem Kunden einen Wagen zur Verfügung, so ist dieser 
nach Übergabe des Wagens durch das EVU verpflichtet, sich davon zu 
überzeugen, dass der Wagen für seine Zwecke geeignet ist und keine erkennbaren 
Schäden aufweist. Etwaige Mängel hat der Kunde TRANSWAGGON innerhalb von 
48 Stunden (Samstage, Sonntage sowie Feiertage nicht mitgerechnet) anzuzeigen.   

Geht innerhalb dieser Frist eine Mängelanzeige des Kunden nicht ein, so gilt dies 
als Bestätigung des ordnungsgemäßen Zustandes des Wagens und der Eignung 
für den vom Kunden beabsichtigten Transport. In diesem Fall ist TRANSWAGGON 
berechtigt, dem Kunden Standgeld und sonstige Kosten des Stillstandes zu 
berechnen, soweit diese durch die Verspätung entstanden sind.  

6.2 Hat TRANSWAGGON dem Kunden den Wagen für eine bestimmte Zeitdauer oder 
für eine bestimmte Beförderungsstrecke zur Verfügung gestellt, so hat der Kunde 
alle bahnseitigen und behördlichen Bestimmungen sowie Weisungen von 
TRANSWAGGON zur Behandlung des Wagens zu beachten.    

Der Kunde haftet für alle Verrichtungen des Absenders bzw. seines Erfüllungs-
gehilfen sowie für die Angaben im Frachtbrief, die auf Mitteilungen des Kunden 
beruhen oder von ihm eingesetzt wurden.  

6.3 Hat TRANSWAGGON dem Kunden den Wagen für eine bestimmte Beförderungs-
strecke zur Verfügung gestellt, so ist der Kunde verpflichtet, den Wagen nach 
Übergabe durch das EVU unverzüglich zu beladen und aufzuliefern; 
entsprechendes gilt für die Entladung am Bestimmungsort und den Versand des 
Leerwagens nach den Vorgaben von TRANSWAGGON.    

Der Kunde hat TRANSWAGGON unverzüglich nach Versand des Wagens 
fernschriftlich sämtliche Angaben und Daten zu übermitteln, die erforderlich sind, 
damit TRANSWAGGON am Bestimmungsort wieder über den Leerwagen im 
ordnungsgemäßen Zustand verfügen kann. Werden diese Angaben nicht oder 
verspätet übermittelt, so haftet der Kunde auf Schadensersatz, insbesondere aus 
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Nutzungsausfall, Standgelder gemäß aktueller Standgeldregelung und 
Mehrfrachten. Bei Ende der Benutzung gelten im Übrigen auch für die Rückgabe 
des Wagens an das EVU die Bedingungen der beteiligten Eisenbahnverkehrs-
unternehmen.  

6.4 Bei Versand des Wagens nach einer Bestimmungsstation außerhalb des Landes, 
an dem die TRANSWAGGON Gesellschaft ihren Sitz hat, kann TRANSWAGGON 
vom Kunden oder dessen Vertragspartner verlangen, dass der leere Wagen 
unverzüglich nach Entladung an einen von TRANSWAGGON zu bezeichnenden 
Bahnhof zum Versand gebracht wird.  

6.5 Ein Zurückbehaltungsrecht an dem Wagen steht dem Kunden nicht zu.   

6.6 Der Kunde sorgt für die ordnungsgemäße Rückgabe des Wagens ohne 
Rückstände von Ladung oder Lademitteln im besenreinen Zustand. Nachträglich 
zusätzlich anfallende Kosten zur Reinigung und den Nutzungsausfall gemäß 
Standgeldregelung trägt der Kunde.   

7 Transportdurchführung durch TRANSWAGGON  

7.1 Wenn und soweit TRANSWAGGON den Transport auf ihren Wagen selbst durch-
führt, hat die Ausfertigung der Frachtbriefe durch den Kunden, insbesondere 
hinsichtlich der Angabe von Tarifen, Verträgen mit EVU und Leitwegvorschriften, 
nach den Weisungen von TRANSWAGGON zu erfolgen. Liegen Frachtbriefe oder 
entsprechende Weisungen nicht vor, so ist der Kunde verpflichtet, diese 
unverzüglich anzufordern; anderenfalls haftet er für Mehrkosten und sonstige 
Schäden.  

7.2 TRANSWAGGON kann verlangen, dass der Kunde die von TRANSWAGGON zur 
Verfügung gestellten Frachtbriefe verwendet.   

8 Beschädigungen am Wagen  

8.1 Der Kunde haftet für Beschädigung und Verlust der gemäß Vertrag bereitgestellten 
und übernommenen Wagen bis zur Rückgabe (Ziffer 6.3). Maßgeblich ist der 
Zeitpunkt, an dem der Kunde oder sein Beauftragter die tatsächliche 
Verfügungsgewalt über den Wagen erhält.  

8.2  Soweit gesetzlich zulässig, hat der Kunde auch das Verschulden von Dritten, 
denen er sich bedient und deren Erfüllungsgehilfen, zu vertreten.  

8.3  Soweit eine Haftung des verwendenden EVU (gem. Artikel 22 des Allgemeinen 
Verwendungsvertrages -AVV-) gegeben ist, wird TRANSWAGGON zunächst das EVU 
in Anspruch nehmen. Lässt sich innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten von dem 
EVU kein Ersatz erlangen oder lässt sich das haftende EVU binnen dieser Frist nicht 
ermitteln, wird der Mieter für den Schaden in Anspruch genommen.    
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Bei Beschädigungen, die im Eisenbahnbetrieb entstehen, ist der Kunde verpflichtet, 
TRANSWAGGON rechtzeitig sämtliche Unterlagen (Schadensprotokoll/ 
Tatbestandsaufnahme usw.) zu beschaffen und zur Verfügung zu stellen, die zur 
Geltendmachung der Rechte gegenüber den EVU erforderlich sind.   

Mit dem Zustandekommen des jeweiligen Einzelvertrages tritt der Kunde seine 
sämtlichen Ansprüche gegen die beteiligten EVU und/oder sonstige Dritte an 
TRANSWAGGON ab, wenn und soweit sie durch die Beschädigung  bzw. den 
Verlust des Wagens entstanden sind. TRANSWAGGON nimmt diese Abtretung an.   

8.4 Absender und Empfänger und deren Beauftragte sind als Erfüllungsgehilfen des 
Kunden zu betrachten. Der Kunde haftet für seine Erfüllungsgehilfen.   

8.5 Für Schäden innerhalb eines Privatgleisanschlusses haftet der Kunde.  

8.6 Der Kunde hat TRANSWAGGON innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnis vom 
Eintritt eines Schadens zu unterrichten.  

8.7 Der Kunde ist verpflichtet, bei Eintritt eines Schadens alle Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Schadenersatzansprüche von TRANSWAGGON gegen die EVU 
und sonstige Dritte zu sichern. Der Kunde ist verpflichtet, alles zu unternehmen, um 
den Schaden zu minimieren.   

8.8 Im Falle einer Beschädigung, die nach diesen Bedingungen vom Kunden zu 
vertreten ist, hat er TRANSWAGGON die Kosten für die vollständige 
Wiederherstellung des Wagens, die reparaturbedingten Leerlauffrachten sowie den 
während der Reparaturdauer entstehenden Verdienstausfall zu erstatten, der auf 
Grundlage der täglichen der aktuellen Standgeldregelung berechnet wird. Tritt ein 
Totalschaden ein, so hat der Kunde TRANSWAGGON den vollen Zeitwert des 
Wagens gemäß Anlage 5 des AVV zu ersetzen.  

8.9 In Schadensfällen steht der Kunde zur Wahrung der Rechte gegenüber den EVU 
auch für seine Beauftragten ein.   

9 Haftung der TRANSWAGGON  

9.1 Stellt TRANSWAGGON dem Kunden Wagen für eine Reise zur Verfügung 
(Ziffer 3.3), ist die Haftung von TRANSWAGGON, soweit gesetzlich möglich, auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.   

Der Höhe nach beschränkt TRANSWAGGON die Haftung aus diesem Auftrags-
verhältnis auf den doppelten Übernahmesatz  bzw. die doppelte Wagen-
verwendungs- und Gestellungspauschale.  

9.2 Führt TRANSWAGGON den Transport für den Kunden gegen Übernahmesatz 
durch (Ziffer 3.2), so haftet TRANSWAGGON, vorbehaltlich besonderer 
Bedingungen im Binnenverkehr, gegenüber ihren Auftraggebern nach den 




